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1. Tagesordnung der Ratssitzung am 3. Mai 2016 

 
Am Dienstag, dem 3. Mai 2016, 18.00 Uhr, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses in Kalkar  
eine Sitzung des Rates der Stadt Kalkar mit folgender Tagesordnung statt: 
 

I. Öffentlicher Teil 
 

1. Einwohnerfragen   
2. Aufgabe der Fraktionszimmer im Rathausneubau  

• Antrag der Fraktion Forum Kalkar vom 24.03.2016 
3. 7. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Kalkar 
4. Aufstellung der Nebentätigkeiten der Bürgermeisterin gemäß § 17 Korruptionsbekämpfungs- 

gesetz (KorruptionsbG) 
5. Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt Kalkar 

(Hebesatzsatzung) 
6. Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 

• Einbringung des Verwaltungsentwurfs 
7. Haushaltskennzahlen und -ziele, Teilnahme am IKVS  

• Antrag der SPD-Fraktion vom 27.01.2016 
8. Weiterer Ausbau des Glasfasernetzes im Stadtgebiet von Kalkar 

• Beschluss zur Kooperation mit der Deutschen Glasfaser GmbH 
9. 48. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kalkar - Freizeitpark Wunderland - 

Erweiterung  
• erneuter Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
• erneuter Beschluss über die Durchführung der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 

gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
• erneuter Beschluss über die Durchführung der Beteiligung der berührten Behörden und 

sonstiger TÖB gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
10. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 073 - Auf dem Behrnen -  

• Beschluss über die vorgebrachten Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Behörden gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

• Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
11. 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 073 - Auf dem Behrnen -  

• Beschluss über die vorgebrachten Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Behörden gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

• Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
12. 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 - Dammweg - 

• Beschluss über die vorgebrachten Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Behörden gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

• Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
13. Mitteilungen   
14. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung   
15. Einwohnerfragen   

 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 

16. Berücksichtigung von ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten des Bürgermeisters gemäß § 11 Nr. 1 
Buchstabe b des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land NRW (LBeamtVG NRW)  
• Entscheidung im Rahmen des Widerspruchverfahrens 

17. Mitteilungen   
18. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung   

 
Kalkar, den 20. April 2016   
   
Dr. Schulz   
Bürgermeisterin   
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2. Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB über die 57. Änderung 
des Flächennutzungsplanes - Windenergie - 

 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat folgende Genehmigung gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), über die 57. Änderung des Flächennutzungsplanes  
- Windenergie - der Stadt Kalkar mit dem Schreiben vom 12.04.2016 unter Kenntnisnahme der aufge-
führten Hinweise erteilt: 
 

Genehmigung 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der Stadt Kalkar am 
02.02.2016 beschlossene 57. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Die unten angeführten Hinweise bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. 
 

Hinweise 
Ich mache darauf aufmerksam, dass die mit Ihrem Antrag eingereichten Unterlagen zwecks elektroni-
scher Dokumentation gescannt wurden. 

Den Nachweis der Bekanntmachung bitte ich mir vorzulegen. 

Der Kreis Kleve erhält eine Durchschrift dieses Schreibens. 
 
Der Änderungsbereich (rote Umrandung) ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
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Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 57. Änderung des Flächennutzungs-
planes - Windenergie - 
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird die 57. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes - Windenergie - mit der Begründung, den bei der Planung zugrunde liegenden  
Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) sowie einer zusam-
menfassenden Erklärung (Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB über die Art und Weise, wie die  
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden anderweitigen Planmöglichkeiten gewählt wurde) bei der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20 - Verwaltungsneubau -, 47546 Kalkar, 

 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 28.04.2015, wird die Genehmigung für die 57. Änderung des 
Flächennutzungsplanes - Windenergie - hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen  
1 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 
Unbeachtlich werden  

1.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

1.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
 

1.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
2 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 57. Änderung des Flächennutzungsplanes - Windenergie - gemäß 
§ 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch 
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Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW 94 S. 666) ), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 
(GV NRW S. 496) wirksam. 
 
Kalkar, den 22.04.2016 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

3. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB über den 
Bebauungsplan Nr. 089 - Windenergieanlagen Neulouisendorf/Teilbereich 1 - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 
(GV NRW S. 496), die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 089 - Windenergieanlagen Neulouisen-
dorf/Teilbereich 1 - als Satzung beschlossen. 
 
Ziel des Bebauungsplans Nr. 089 - Windenergieanlagen Neulouisendorf/Teilbereich 1 - ist die Siche-
rung der städtebaulichen Struktur des Pfalzdorfer Plateaus mit Sander und Stauchendmoräne unter  
Berücksichtigung der Belange zur Erzeugung regenerativer Energie (hier: Windkraft) 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans dargestellt: 
 

 
 

                                     Räumlicher Geltungsbereich 

Neulouisendorf 
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Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bebauungsplan Nr. 089 - Windenergiean-
lagen Neulouisendorf/Teilbereich 1 - 
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird der Bebauungsplan Nr. 089  
- Windenergieanlagen Neulouisendorf/Teilbereich 1 - mit der Begründung sowie den bei der Planung 
zugrunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) 
bei der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20 - Verwaltungsneubau -, 47546 Kalkar, 

 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Ände-
rung der Bekanntmachungsverordnung vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsat-
zung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 28.04.2015, werden 
der Bebauungsplan Nr. 089 - Windenergieanlagen Neulouisendorf/Teilbereich 1 - sowie die gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen  
 
1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  

 
1.1 Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 

verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  

 
1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  

 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 
Unbeachtlich werden  

2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 
2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
 
2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Kalkar, den 22. April 2016 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

4. Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB über die 59. Änderung 
des Flächennutzungsplanes - Feuerwehrgerätehaus Appeldorn - 

 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat folgende Genehmigung gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), über die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes  
- Feuerwehrgerätehaus Appeldorn - der Stadt Kalkar mit dem Schreiben vom 23.03.2016 unter Kennt-
nisnahme der aufgeführten Hinweise erteilt: 
 

Genehmigung 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der Stadt Kalkar am 
02.02.2016 beschlossene 59. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 

Die unten angeführten Hinweise bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. 
 

Hinweise 
Ich mache darauf aufmerksam, dass die mit Ihrem Antrag eingereichten Unterlagen zwecks elektroni-
scher Dokumentation gescannt wurden. 
 
Den Nachweis der Bekanntmachung bitte ich mir vorzulegen. 

Der Kreis Kleve erhält eine Durchschrift dieses Schreibens. 
 

Der Änderungsbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
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Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 59. Änderung des Flächennutzungspla-
nes - Feuerwehrgerätehaus Appeldorn - 
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird die 59. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes - Feuerwehrgerätehaus Appeldorn - mit der Begründung, den bei der Planung zugrun-
de liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) sowie 
einer zusammenfassenden Erklärung (Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den  
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planmöglichkeiten gewählt wurde) bei der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20 - Verwaltungsneubau -, 47546 Kalkar, 

 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
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der Fassung der letzten Änderung vom 28.04.2015, wird die Genehmigung für die 59. Änderung des 
Flächennutzungsplanes - Feuerwehrgerätehaus Appeldorn - hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen  
 
1 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 
Unbeachtlich werden  

1.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 
1.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
 
1.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
2 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes - Feuerwehrgerätehaus 
Appeldorn - gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 94 S. 666) ), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25.06.2015 (GV NRW S. 496) wirksam. 
 
Kalkar, den 22.04.2016 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 


